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Kindergartenbericht

1. Einrichtung von FSJ-Stellen
2. Vergleich zu Anerkennungspraktikantinnen und –praktikanten
3. Fazit

Beschlussvorschlag:

In den Kinderbetreuungseinrichtungen Ahlsteige, Schloss, Kinderhaus

Klostergarten und Kühnenbach werden FSJ Stellen angeboten.

Mit dem Internationalen Bund werden entsprechende Vereinbarungen

abgeschlossen.

Schrenk

Bürgermeister



Finanzierungsübersicht:

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushaltsplan: x Ja

Bemerkungen: Kostenrahmen / Kostenschätzung / Kostenberechnung etc.

GESAMTKOSTEN
der Maßnahme jährliche Folgekosten

Objektbezogene Einnahmen
(Zuschüsse/Beiträge)

€ 32.000 € 32.000 €

#



Sachverhaltsdarstellung

Die GAL beantragte im Rahmen der Haushaltsplanberatungen zum Haushalt

2020 die Einrichtung von FSJ-Stellen. (Auf die Anlage wird Bezug genommen)

Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) gibt Jugendlichen zwischen 16 und 26 Jahren

die Möglichkeit sich in sozial-karitativen und gemeinnützigen Bereichen zu

engagieren.

Kindertagesstätten sind hier bewährte und beliebte Arbeitsfelder.

Rahmenbedingungen zum FSJ:

• Sind im JFDG (Jugendfreiwilligendienstegesetz vom 16.Mai 2008) und auf

Länderebene geregelt.

• Da es ein Freiwilligendienst ist und als ehrenamtliche Tätigkeit zählt, gibt

es kein Arbeitsentgelt, sondern ein monatliches Taschengeld.

• Es gibt keinen Arbeitsvertrag, aber arbeitsrechtliche Vorschriften –

gleiche Stellung wie Auszubildende.

• Die Höchstgrenze (6% der Beitragsbemessungsgrenze der allg.

Rentenversicherung) lag 2019 bei 402€.

• FSJ ist ein Vollzeitdienst mit max. 40h pro Woche.

• Das FSJ wird durch einen Träger (IB, Diakonie, AWO) pädagogisch

begleitet mit 25 Seminartagen pro Jahr.

• Freiwillige (ab 18 Jahren) dürfen nach Einarbeitung und Unterweisung

Aufsicht führen, zählen aber nicht zum Fachkräfteschlüssel.

Vergleich zu Anerkennungspraktikantinnen und –praktikanten

In der Erzieherinnen - und Kinderpflegerinnenausbildung wird nach Abschluss
der Fachschule ein einjähriges Berufspraktikum in einer Kindertagesstätte
abgeleistet.

Rahmenbedingungen:
• Anerkennungspraktikantinnen (AP) sind mit Arbeitsvertrag angestellt und

werden nach dem TVÖD (TV Prakt-L) bezahlt
 Erzieherinnen Erzieher/in 1.628,26 €
 Kinderpfleger/in 1.571,31 €.

• Werden durch die Fachschule begleitet und bewertet.
• Das Berufspraktikum kann ein Jahr in Vollzeit (bis zu 40h) oder zwei

Jahre in Teilzeit abgeleistet werden.
• AP gelten als Fachkraft und zählen bis zu 100% zum Fachkräfteschlüssel.

Fazit
FSJ-Stellen sind eine günstige und sinnvolle zusätzliche Unterstützung für eine
Kindertageseinrichtung. Im Gegensatz zu Anerkennungspraktikantin zählen sie



nicht als Fachkräfte und werden nicht auf den Personal- und Fachkräfteschlüssel
angerechnet. Durch die rechtlich zulässige Möglichkeit zur Aufsichtsführung
(nach Einarbeitung und Unterweisung), können die Einrichtungen im Alltag aber
wirkungsvoll in allen Bereichen durch eine FSJ-Kraft entlastet werden z.B. durch
Unterstützung bei der allgemeinen Beaufsichtigung, Vor- und Nachbereitung
von Mahlzeiten, bei Kleingruppenangeboten und Ausflügen. Vor allem im Plus-
Gruppen und Ganztagesbereich in den Kindergärten Kühnenbach, Hägle,
Schloss und Ahlsteige wäre ein Einsatz sinnvoll, zumal FSJ-Kräfte Vollzeit (ohne
Vor- und Nachbereitungszeit) im Gruppendienst unterstützend eingesetzt
werden können.

Die Stadtverwaltung schlägt vor dem Antrag der GAL zuzustimmen und 4 FSJ
Stellen zu schaffen.

Den 6.2.2020

Wolf Albrecht
























